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Der vorliegende Rahmenlehrplan geht von folgenden schulischen Zielen aus: 

Ausgangspunkt für das berufsschulische Lernen sind die konkreten berufs- und werkstatt-

spezifischen Handlungen. In den folgenden Zielformulierungen werden daher in nahezu 

allen Lernfeldern Handlungen beschrieben, die von den Lernenden im Sinne vollständiger 

Arbeits- und Geschäftsprozesse als tatsächliche und konkrete berufsspezifische 

Arbeitshandlungen selbst geplant, durchgeführt und bewertet werden sollen.  

Die in den Zielformulierungen genannten Arbeitsprozesse sollen von den Lernenden als 

vollständige Handlungen möglichst im Team ausgeführt werden. 

Durch die Veränderungen in den Geschäftsprozessen des genannten Berufes erhalten die 

betrieblichen Mitarbeiter verstärkt Kontakt mit Auftraggebern und externen Kunden und 

sind dar-über hinaus im Arbeitsprozess selbst interne Kunden aller miteinander 

kooperierenden Abteilungen eines Betriebes. Diese Kundenorientierung stellt 

insbesondere die technischen Mitarbeiter in den Betrieben vor neue Herausforderungen. 

Im Rahmenlehrplan sind daher in den Lernfeldern des ersten Ausbildungsjahres 40 

Stunden zur Erweiterung der Kommunikationskompetenz der zukünftigen Mitarbeiter 

vorgesehen. Den Lernenden sind insbesondere Aspekte und Elemente der 

Kommunikation, Kundenorientierung und Qualitätssicherung zu vermitteln. Sie sollen in 

nachfolgenden Lernfeldern gleichermaßen Berücksichtigung finden, werden jedoch nur 

noch dann ausdrücklich erwähnt, wenn neben ihrer generellen Beachtung spezielle 

Aspekte des beruflichen Handlungsfeldes berücksichtigt werden müssen. 

Für die Vermittlung fremdsprachiger Elemente unterhalb der Kommunikationsebene sind 

entsprechende Ziele und Inhalte mit 40 Unterrichtsstunden in die Lernfelder integriert 

Mathematische und naturwissenschaftliche Inhalte sind in den Lernfeldern integrativ zu 

vermitteln. 

Ausgangspunkt der didaktisch-methodischen Gestaltung der Lernsituationen in den 

einzelnen Lernfeldern soll der Arbeitsprozess des beruflichen Handlungsfeldes sein. 

Dieser ist in den Ziel-formulierungen der einzelnen Lernfelder abgebildet. Die Inhalte sind 

daher unter arbeitsplanerischen, arbeitsprozessbestimmenden, fachlichen und 

betriebsspezifischen bzw. gesellschaftlichen Aspekten benannt. 

Inhalte, die jedem Arbeitsprozess immanent sind, werden nur in Lernfeld 1 erwähnt, sollen 

jedoch generell in allen weiteren Lernfeldern der Grund- und Fachbildung 

Berücksichtigung finden. Dieses gilt für die Inhalte 

� Arbeitsplanung 

� Herstellerunterlagen 

� technische Informations-, Kommunikations- und Dokumentationssysteme 

� Verfahren und Geräte zum Messen und Prüfen. 
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� nationale und internationale Normen, Vorschriften und Regeln 

� Arbeitssicherheit und Unfallverhütung 

� Qualitätsmanagement 

� Fremdsprachige Begriffe 

� Umweltschutz, Entsorgung und Recycling 

� Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden 

� Moderation und Präsentation. 

Die fachlichen Inhalte der einzelnen Lernfelder sind ausschließlich generell benannt und 

nicht differenziert aufgelistet. Damit werden im Wesentlichen drei Ziele angestrebt: 

� Im Zentrum der berufsschulischen Ausbildung steht die Vermittlung von 

arbeitsprozessorientierten Kompetenzen. 

� Die Schule entscheidet u.a. im Rahmen ihren Möglichkeiten eigenständig über die 

inhaltliche Ausgestaltung der Lernfelder. 

� Der Inhaltskatalog ist offen für technische Weiterentwicklungen. 

Die einzelnen Schulen erhalten somit mehr Gestaltungsaufgaben und eine höhere 

didaktische Verantwortung. 

Zu Beginn der Fachstufe werden folgende Inhalte nur in Lernfeld 5 benannt, behalten 

jedoch ihre Gültigkeit auch in den nachfolgenden Lernfeldern. Sie werden nur noch dann 

erwähnt, wenn besondere Aspekte angesprochen werden sollen: 

� Werkstattinformationssysteme 

� Werkzeuge, Hilfs- und Betriebsstoffe 

� Kundenorientiertes Handeln. 

Aufgrund regionaler Besonderheiten und spezifischer Klassenzusammensetzungen wird 

für die Lernfelder 12 und 13 eine Binnendifferenzierung nach den berufstypischen Inhalten 

a, b, c empfohlen. 

Es besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen dem Rahmenlehrplan und dem 

Ausbildungsrahmenplan für die betriebliche Ausbildung. Es wird empfohlen, für die 

Gestaltung von exemplarischen Lernsituationen in den einzelnen Lernfeldern beide Pläne 

zu Grunde zu legen. 

Die für den Teil I der Abschlussprüfung relevanten Inhalte des Rahmenlehrplans werden 

im Sinne der Lernortkooperationen zwischen den beruflichen Schulen und den 

betrieblichen Ausbildungspartnern mit den zuständigen Stellen abgestimmt." 
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Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Land- und Baumaschinenmechatroniker / Land- und Baumaschinenmechatronikerin 
 

Nr.    
1. 

Jahr  
2. 

Jahr  
3. 

Jahr 
4. 

Jahr 

1 
Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und 
inspizieren 

80     

2 
Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, 
austauschen und montieren 

100     

3 Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen 100     

4 Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen 40     

5 
Herstellen von Bauteilen für Maschinen, Geräte und 
Anlagen 

  80   

6 Instandhalten von Verbrennungsmotoren   80   

7 
Prüfen und Instandsetzen von fahrzeugelektrischen 
Systemen 

  60   

8 
Prüfen und Instandsetzen von hydraulischen Steuerungs- 
und Regelungssystemen 

  60   

9 
Prüfen und Instandsetzen von Kraftüberragungs-systemen 
an Maschinen und Geräten 

  
 

100  

10 Instandhalten von Fahrwerken an Maschinen und Geräten     100  

11 
Prüfen und Instandsetzen von komplexen Steuerungs- und 
Regelungssystemen 

    80  

12a 
Instandhalten von Maschinen, Geräten und Anlagen der 
Landmaschinentechnik 

     80 

12b 
Instandhalten von Maschinen, Geräten und Anlagen der 
Baumaschinentechnik 

     80 

12c 
Instandhalten von Maschinen, Geräten und Anlagen der 
Forst-, Garten- und Kommunaltechnik 

     80 

13a 
In- und Außerbetriebnehmen und Übergeben von 
Maschinen, Geräten und Anlagen der 
Landmaschinentechnik 

     60 

13b 
In- und Außerbetriebnehmen und Übergeben von 
Maschinen, Geräten und Anlagen der 
Baumaschinentechnik 

     60 

13c 
In- und Außerbetriebnehmen und Übergeben von 
Maschinen, Geräten und Anlagen der Forst-, Garten- und 
Kommunaltechnik 

  
 

 60 

  Summe (insgesamt 1020 Std.)  320 280 280 140 

 
 


